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Beitrags-
klasse

Monatliche
Einnahmen

(in EUR)

Monatlicher Beitrag (in EUR)

zur LKK
zur LPK für

Eltern Kinderlose

01 bis 889,99 113,00 17,06 19,25

02 bis 999,99 123,00 18,43 20,79

03 bis 1.139,99 144,00 20,87 23,54

04 bis 1.279,99 161,00 23,60 26,62

05 bis 1.424,99 183,00 26,37 29,76

06 bis 1.569,99 203,00 29,20 32,95

07 bis 1.719,99 223,00 32,08 36,19

08 bis 1.869,99 241,00 35,00 39,49

09 bis 2.024,99 262,00 37,98 42,85

10 bis 2.179,99 282,00 41,00 46,26

11 bis 2.339,99 302,00 44,07 49,72

12 bis 2.499,99 321,00 47,19 53,24

13 bis 2.664,99 341,00 50,36 56,82

14 bis 2.829,99 360,00 53,58 60,45

15 bis 3.004,99 380,00 56,89 64,19

16 bis 3.179,99 400,00 60,30 68,04

17 bis 3.359,99 419,00 63,77 71,94

18 bis 3.539,99 438,00 67,28 75,90

19 bis 3,712,49 454,00 70,71 79,78

20 über 3.712,50 467,00 74,59 84,15

20 mit Krankengeld 477,00 74,59 84,15

Für freiwillige Mitglieder, die Kostenerstattung gewählt ha-
ben, besteht die Möglichkeit zur Vereinbarung eines Selbst-
behaltes mit entsprechender Beitragsermäßigung.
Noch Fragen? Ihre LKK hilft weiter.

Mit einem durchschnittlichen Beitrag von weniger als 13 Pro-
zent erweist sich die LKK als echte Alternative. Bitte verglei-
chen Sie selbst!
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Schleswig-Holstein und Hamburg
Anschrift: 	 Schulstr. 29, 24143 Kiel
Telefon:	 0431 7024 - 0
Telefax:	 0431 7024 - 6120
E-Mail:	 post@kiel.lsv.de
Internet:	 www.kiel.lsv.de

Sprechtage in den Geschäftsräumen der Bauernverbände 
Schleswig-Holstein und Hamburg:

Schafflund	 Bredstedt
Hauptstraße 45  a	 Theodor-Storm-Straße 4 a
  04639 782880	   04671 927430
Donnerstag 9 - 11 Uhr	 Donnerstag 14 - 15.30 Uhr
Schleswig	 Rendsburg
Lise-Meitner-Straße 2	 Jungfernstieg 25
  04621 3057050	   04331 12770
Dienstag 9 - 11 Uhr	 Dienstag 13.30 - 15 Uhr
Heide	 Plön
Waldschlösschenstraße 39	 Hamburger Straße 1
  0481 850420	   04522 7031
Dienstag 13 - 15 Uhr	 Montag 14 - 15 Uhr
Lensahn	 Bad Segeberg
Dr.-Julius-Stinde-Straße 6	 Burgfeldstraße 41 a
  04363 3021 + 3022	   04551 91341
Montag 9 - 11 Uhr	 Freitag 9 - 11 Uhr
Bad Oldesloe	 Mölln
Mommsenstraße 10	 Schmilauer Straße 66
  04531 4785	   04542 2860
Montag 9 - 11 Uhr	 Montag 13 - 15 Uhr
Breitenburg-Nordoe	 Hamburg-Moorfleet
Elmshorner Straße 46	 Brennerhof 121
  04821 604980	   040 784689
Dienstag 9 - 11 Uhr	 am 2. Mittwoch im 	Monat
	 13.30 - 15 Uhr



und bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Für 
Kinder existieren darüber hinaus Altersgrenzen.

Im Gegensatz zu der privaten Versicherung sind keine geson-
derten Prämien zu zahlen.

Voraussetzungen

Die freiwillige Versicherung können Personen wählen, die 

n	aus der Versicherungspflicht (z. B. als landwirtschaftlicher 
Unternehmer) oder der Familienversicherung (z. B. als mit
versicherter Ehegatte) bei der LKK ausgeschieden sind und 
eine bestimmte Vorversicherungszeit in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zurückgelegt haben.

Die freiwillige Versicherung ist bei der LKK innerhalb von drei 
Monaten nach dem Ausscheiden zu beantragen.

Pflegeversicherung

Die freiwilligen Mitglieder der LKK sind in der landwirtschaft-
lichen Pflegekasse (LPK) versichert.

Günstig und gut –
die freiwillige Versicherung in der LKK

Anders als in der privaten Krankenversicherung gibt es keine Ri-
sikozuschläge; die Beiträge werden unabhängig vom Alter oder 
Geschlecht oder eventuellen Vorerkrankungen festgesetzt. 

Die LKK muss keine Gewinne erwirtschaften; die Beiträge ori-
entieren sich daher ausschließlich am Finanzbedarf der Ver
sichertengemeinschaft.

Sie unterliegt als Körperschaft des öffentlichen Rechts der staat
lichen Aufsicht. Anders als viele andere gesetzliche Krankenkas
sen profitiert die LKK von ihrer stark berufsständischen Ausrich
tung und ermöglicht so eine attraktive Beitragsgestaltung für 
ihre Mitglieder.

Aufgrund geringer Fluktuation verfügt die LKK über einen sta
bilen Mitgliederstamm und ist auch insoweit ein verlässlicher, 
berechenbarer Partner.

Leistungen

Neben den umfangreichen, gesetzlich vorgeschriebenen Leis
tungen erbringt die LKK ergänzende Leistungen im Rahmen der 
Gesundheitsvorsorge.

Für Arbeitnehmer, deren Einkommen die Jahresarbeitsentgelt
grenze überschreitet, besteht auch ein Anspruch auf Kranken
geld.

Beiträge

Die Beiträge der freiwilligen Mitglieder werden nach Beitragsklas
sen festgesetzt. Grundlage für die Zuordnung in eine der Beitrags
klassen sind die gesamten Einkünfte. Es gelten die Einkunftsarten 
des Einkommensteuerrechts. Anders als im Steuerrecht sind Saldie-
rungen nur eingeschränkt möglich. Für selbstständig Tätige und 
für freiwillig versicherte Ehegatten gelten Sonderregelungen.

Die Beitragstabelle finden Sie auf der Rückseite dieses Merkblattes. 
Sie werden sehen, dass die LKK eine günstige Krankenkasse ist.

Bei Beschäftigten mit Entgelt über der Jahresarbeitsentgeltgrenze 
zahlt der Arbeitgeber einen Beitragszuschuss zum Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeitrag.

Beginn und Ende der Versicherung

Die freiwillige Versicherung beginnt am Tage nach dem Ausschei
den aus der Pflicht- oder der Familienversicherung.

Sie endet bei Eintritt einer Pflichtversicherung oder durch Kündi-
gung.

Familienversicherung

Durch ihren Beitrag sorgen freiwillige Mitglieder nicht nur für den 
eigenen Krankenversicherungsschutz, sondern gleichzeitig auch 
für den ihrer Familie – ohne Extrakosten. Voraussetzung ist, dass 
die Familienangehörigen nicht anderweitig selbst versichert sind 


